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Tagesordnungspunkt 8 
 

Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zur Veräußerung eigener Aktien 

auf eine andere Art als über die Börse oder durch öffentliches Angebot und Ausschluss 

der allgemeinen Kaufmöglichkeit (Ausschluss des Bezugsrechts) der Aktionäre. 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Hauptversammlung möge folgenden Beschluss fassen:  

Der Vorstand wird für die Dauer von fünf Jahren ab Beschlussfassung ermächtigt, mit Zustimmung 

des Aufsichtsrats eigene Aktien der Gesellschaft auch auf andere Art als über die Börse oder durch 

ein öffentliches Angebot zu veräußern oder zu verwenden. Die Ermächtigung kann ganz oder 

teilweise oder auch in mehreren Teilbeträgen und in Verfolgung eines oder mehrerer Zwecke 

ausgeübt werden. Das quotenmäßige Kaufrecht der Aktionäre bei Veräußerung oder Verwendung 

von eigenen Aktien auf andere Art als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot wird 

ausgeschlossen (Ausschluss des Bezugsrechts). 

 

Begründung: 

Zur Begründung und Erläuterung dieses Beschlussvorschlags wird auf den schriftlichen Bericht des 

Vorstands gemäß §§ 65 Abs 1b iVm 153 Abs 4 AktG über die Gründe für den Ausschluss des 

Kaufrechts (Ausschluss des Bezugsrechts) bei Veräußerung eigener Aktien im Rahmen der 

Ermächtigung verwiesen. Dieser Bericht ist auch auf der Internetseite der Gesellschaft 

www.evn.at/home/investor-relations/evn-aktie veröffentlicht.  

http://www.evn.at/home/investor-relations/evn-aktie

